
 
 
Der Winterdienst der Stadt Bad Kötzting informiert:  

 
Die Halter von Kraftfahrzeugen, die ihre Fahrzeuge nachts auf der Straße parken, 
werden –zur Erleichterung des städt. Räum- und Streudienstes- ersucht, die Autos, 
soweit möglich, in den Grundstückseinfahrten abzustellen. 
 
Auf die Verordnung vom 09.11.2004 zur Sicherung der öffentlichen Straßen und 
Gehwege im Winter wird hingewiesen. Die Vorder- und Hinterlieger haben die 
Sicherungsfläche an Werktagen ab 7.00 Uhr und an Sonn- und gesetzlichen 
Feiertagen ab 8.00 Uhr von Schnee-, Reif- oder Eisglätte mit Sand oder anderen 
geeigneten Mitteln zu bestreuen oder das Eis zu beseitigen. Diese 
Sicherungsmaßnahmen sind bis 20.00 Uhr so oft zu wiederholen, wie es zur 
Verhütung von Gefahr für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist. 
 
Die anfallenden Schneemassen aus privaten Geh- und Parkflächen sind auf dem 
eigenen Grundstück zurück zu halten. 
 
Für die Bürger der Stadt Bad Kötzting besteht die Möglichkeit, die bei starkem 
Schneefall zu beseitigenden Schneemassen auf nachfolgendem Grundstück 
abzulagern: 

�x Rotter Weg (Straße zwischen Pfingstreiterstraße und 
Gemeindeverbindungsstraße Arndorf/Grub gegenüber Anwesen Bachl).  


